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Kirchengesetze / Verordnungen / Andere Normen

Erste Rechtsverordnung
zur Änderung der Rechtsverordnung

zur Durchführung des Kirchengesetzes
über den Datenschutz der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(Datenschutzverordnung – DSVO)

Vom 17. Februar 2020
Aufgrund von § 54 Absatz 2 des Kirchengesetzes über
den Datenschutz der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD)
vom 15. November 2017 (ABl. EKD S. 353), in der
Fassung der Berichtigung vom 15. Januar 2018 (ABl.
EKD S. 35), in Verbindung mit § 1 Absatz 2 der Ver-
ordnung des Rates der Landeskirche über die Zustim-
mung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck zum Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in
Deutschland über den Datenschutz vom 10. November
1977 vom 6. Januar 1978 (KABl. S. 12), in der Fas-
sung der Bestätigung durch die Landessynode vom
26. April 1978 (KABl. S. 50), erlässt der Rat der Lan-
deskirche folgende Verordnung:

Artikel 1
Änderung der Rechtsverordnung zur

Durchführung des Kirchengesetzes über den
Datenschutz der Evangelischen Kirche in

Deutschland
Die Rechtsverordnung zur Durchführung des Kir-
chengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen
Kirche in Deutschland (Datenschutzverordnung –
DSVO) vom 17. August 2018 (KABl. S. 162) wird wie
folgt geändert:
1. Nach § 2 Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-

fügt:
„(6) Kirchliche Stellen dürfen die zur Durchfüh-
rung eines Ehrenamtes erforderlichen personenbe-
zogenen Daten von ehrenamtlich Tätigen in Kirche
und Diakonie verarbeiten.“

2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:
„§ 3a Patientendatenschutz

(Zu §§ 8, 6 DSG-EKD)
Die Regelungen zum Datenschutz im Hessischen
Krankenhausgesetz gelten sinngemäß für Kran-
kenhäuser, die von kirchlichen oder diakonischen
Trägern betrieben werden, die Mitglied sind im
Diakonischen Werk in Hessen und Nassau und
Kurhessen-Waldeck e. V. (Diakonie Hessen).“

3. § 4 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.
4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-

chen.
5. In § 7 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „dieser

Rechtsverordnung angefügten“ durch die Wörter

„vom Beauftragten für den Datenschutz der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland herausgegebe-
nem“ ersetzt und der Klammerzusatz „(Anlage 4)“
gestrichen.

6. Nach § 8 wird folgender § 9 eingefügt:
„§ 9 Mustertexte

(Zu § 43 Absatz 6 DSG-EKD)
Soweit der Beauftragte für den Datenschutz der
Evangelischen Kirche in Deutschland Mustertexte
veröffentlicht, sind diese anzuwenden. Sofern für
die Anwendung dieser Verordnung abweichende
Mustertexte erforderlich sind, werden diese durch
das Landeskirchenamt zugänglich gemacht.“

7. Der bisherige § 9 wird § 10.
8. Die Anlagen 1 bis 4 werden aufgehoben.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach der Be-
kanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet.

Kassel, den 27. Februar 2020
D r .  H o f m a n n

Bischöfin

* * *

Änderung der Geschäftsordnung für
das Landeskirchenamt

Vom 17. März 2020
1. Aufgrund des Artikels 137 der Grundordnung der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
vom 22. Mai 1967 (KABl. S. 19), zuletzt geändert
durch das Kirchengesetz zur Aufhebung des Struk-
turerprobungsgesetzes (42. Kirchengesetz zur Än-
derung der Grundordnung) vom 26. November
2019 (KABl. S. 222), wird die Geschäftsordnung
für das Landeskirchenamt vom 15. August 2006,
zuletzt geändert durch Beschluss vom 1. Januar
2012, nach Anhörung des Landeskirchenamtes wie
folgt geändert:
a) In § 3 Absatz 1 wird folgender Satz 2 einge-

fügt: „Sie können als Video- oder Telefon-
konferenzen durchgeführt werden.“ Der bis-
herige Satz 2 wird Satz 3.

b) Dem § 5 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) In Fällen, in denen eine Einberufung des
Landeskirchenamtes nicht möglich ist, sowie
in Eilfällen kann die Beschlussfassung in
Textform außerhalb einer Sitzung durchge-
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führt werden (Umlaufbeschluss), wenn kein
Mitglied des Landeskirchenamtes diesem
Verfahren widerspricht. Der Widerspruch hat
unverzüglich zu erfolgen. Der Wortlaut des
Umlaufbeschlusses und das Abstimmungser-
gebnis sind in die Niederschrift der nächst-
folgenden Sitzung des Landeskirchenamtes
aufzunehmen.“

2. Die Regelung tritt am 17. März 2020 in Kraft.

Die vorstehende Änderung wird hiermit bekannt ge-
geben.

Kassel, den 20. März 2020
D r .  H o f m a n n

Bischöfin

* * *

Anordnung zur Änderung der
Geschäftsordnung für die

Kirchenvorstände
Vom 17. März 2020

Aufgrund des Artikels 34 der Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom
22. Mai 1967 (KABl. S. 19) hat das Landeskirchenamt
am 17. März 2020 folgende Anordnung zur Änderung

der Geschäftsführung in den Kirchenvorständen, zu-
letzt geändert durch die Änderungsanordnung vom
10. September 2013 (KABl. S. 134), erlassen:
1. In § 12 wird ein neuer Absatz 3 mit folgendem

Wortlaut angefügt:
„In Fällen, in denen eine Einberufung des Kirchen-
vorstandes nicht möglich ist oder der Bedeutung
der Angelegenheit nicht entspricht, sowie in Eil-
fällen kann die Beschlussfassung in Textform au-
ßerhalb einer Sitzung durchgeführt werden (Um-
laufbeschluss), wenn kein Mitglied des Kirchen-
vorstands diesem Verfahren widerspricht. Der Wi-
derspruch hat unverzüglich zu erfolgen. Der Wort-
laut des Umlaufbeschlusses und das Abstim-
mungsergebnis sind in die Niederschrift der
nächstfolgenden Sitzung des Kirchenvorstandes
aufzunehmen.“

2. Diese Anordnung tritt am 18. März 2020 in Kraft.

Die vorstehende Anordnung wird hiermit veröffent-
licht.

Kassel, den 17. März 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Satzungen

Satzung
des Kirchenkreises

Hersfeld-Rotenburg
Die Kreissynode des Kirchenkreises Hersfeld-Roten-
burg hat in ihrer Sitzung am 7. Februar 2020 die nach-
folgende Satzung gemäß Artikel 64 Absatz 5 der
Grundordnung beschlossen.
Die Satzung ist vom Rat der Landeskirche genehmigt
worden und wird hiermit veröffentlicht.

Kassel, den 16. März 2020
Dr. H o f m a n n

Bischöfin

Satzung
des Kirchenkreises Hersfeld-Rotenburg

§ 1
Für die Erfüllung der im Kirchenkreis Hersfeld-Ro-
tenburg wahrzunehmenden Aufgaben sind die in der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck gel-
tenden Rechtsvorschriften, insbesondere die Bestim-
mungen der Grundordnung anzuwenden, soweit nicht
diese Satzung abweichende Regelungen enthält.

§ 2
Organe des Kirchenkreises sind:
- Die Kreissynode
- Der Kirchenkreisvorstand
- Die Dekanin oder der Dekan

§ 3
(1)  Die Kreissynode setzt sich zusammen aus:
1. der Dekanin oder dem Dekan des Kirchenkreises,
2. Laienmitgliedern und geistlichen Mitgliedern nach

Maßgabe von Absatz 2 und 3,
3. der Diakoniepfarrerin oder dem Diakoniepfarrer

im Kirchenkreis,
4. zwei weiteren Pfarrerinnen oder Pfarrern, die von

den Kirchenkreispfarrerinnen und -pfarrern sowie
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den landeskirchlichen Pfarrerinnen oder Pfarrern
der Pfarrkonferenz des Kirchenkreises gemeinsam
auf einer von der Dekanin oder dem Dekan einbe-
rufenen und geleiteten Sitzung aus ihrer Mitte ge-
wählt werden,

5. den gewählten und berufenen Mitgliedern der Lan-
dessynode, die im Kirchenkreis ihren Wohnsitz
haben,

6. mindestens acht und höchstens 12 Mitgliedern, die
der Kirchenkreisvorstand aus dem Kirchenkreis
beruft.

(2)  Die Anzahl der nach Absatz 1 Ziffer 2 zu wählen-
den Mitglieder der Kreissynode wird ermittelt, indem
die Gemeindegliederzahl des Kirchenkreises mit dem
Faktor 0,0015 multipliziert wird; ergibt sich als Wert
des Produktes keine ganze und durch 3 teilbare Zahl,
so ist der Wert auf die nächste durch 3 teilbare ganze
Zahl aufzurunden. Von dieser Anzahl sind ein Drittel
als geistliche Mitglieder und zwei Drittel als Laien-
mitglieder zu wählen.
(3)  Die Laienmitglieder werden von den Kirchenvor-
ständen - in Kirchspielen von den vereinigten Kir-
chenvorständen - gewählt. Die Zahl der in den einzel-
nen Kirchengemeinden und Kirchspielen zu wählen-
den Laienmitglieder wird ermittelt, indem zunächst
jeweils die Gemeindegliederzahl der Kirchengemein-
de oder des Kirchspiels durch die Gemeindeglieder-
zahl des gesamten Kirchenkreises geteilt wird und der
Wert dieses Quotienten mit der Anzahl der Laienmit-
glieder nach Absatz 2 Satz 2 multipliziert wird; ergibt
sich beim Wert des Produktes eine Dezimalzahl, so
wird diese auf die nächste ganze Zahl abgerundet.
Verbleibt nach diesem Verfahren ein Rest an Manda-
ten für Laienmitglieder, wird dieser an die Kirchen-
gemeinden und Kirchspiele nach der Reihenfolge der
abnehmenden Größe der Nachkommastellen der De-
zimalzahlen verteilt, bis die Gesamtzahl der Laien-
mitglieder der Kreissynode nach Absatz 2 Satz 2 er-
reicht ist.
(4)  Die geistlichen Mitglieder müssen Pfarrerinnen
oder Pfarrer im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 Buch-
stabe a der Grundordnung sein. Sie werden von den
Pfarrerinnen und Pfarrern in den Kooperationsräumen
des Kirchenkreises aus ihrer Mitte auf einer vom
dienstältesten Mitglied einberufenen und geleiteten
Sitzung gewählt. Für die Ermittlung der Zahl der in
den einzelnen Kooperationsräumen zu wählenden
geistlichen Mitglieder gilt Absatz 3 Sätze 2 und 3 ent-
sprechend.
(5)  Für jedes Laienmitglied nach Absatz 1 Ziffer 2 und
für jedes Mitglied nach Absatz 1 Ziffern 4 ist eine
Stellvertretung zu wählen, für jedes Mitglied nach Ab-
satz 1 Ziffer 6 zu berufen. Für jedes geistliche Mitglied
nach Absatz 1 Ziffer 2 ist eine Stellvertretung zu wäh-
len, soweit die Anzahl der wählbaren Personen dies
ermöglicht; ist nur eine Person wählbar, so ist sie die
Stellvertretung.
(6)  Stichtag für die Anzahl der zu wählenden Mit-
glieder nach Absatz 1 Ziffer 3 ist der 31. Dezember

des der Kirchenvorstandswahl vorausgehenden Jah-
res.

§ 4
(1)  Dem Kirchenkreisvorstand gehören vier geistliche
Mitglieder und fünf Laienmitglieder als ordentliche
Mitglieder an:
1. die Dekanin oder der Dekan des Kirchenkreises,
2. die stellvertretende Dekanin oder der stellvertre-

tende Dekan,
3. das vorsitzende Mitglied der Kreissynode,
4. vier von der Kreissynode zu wählende Laienmit-

glieder; die Kreissynode hat ein weiteres Laien-
mitglied zu wählen, wenn das vorsitzende Mitglied
der Kreissynode ein geistliches Mitglied ist.

5. Ein von der Kreissynode zu wählendes geistliches
Mitglied; die Kreissynode hat ein weiteres geistli-
ches Mitglied zu wählen, wenn zum vorsitzenden
Mitglied der Kreissynode ein Laienmitglied oder
ein Mitglied nach Ziffer 1 oder 2 gewählt worden
ist.

(2)  Für jedes gewählte Mitglied wird eine Stellvertre-
tung gewählt.
(3)  Die Leiterin oder der Leiter des Kirchenkreisamtes
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des
Kirchenkreisvorstandes teil.
(4)  Die Amtszeit des Kirchenkreisvorstandes endet
mit der Konstituierung der neuen Kreissynode.

§ 5
Die Kreissynode bildet gemäß Artikel 74 Absatz 1 der
Grundordnung einen Diakonieausschuss.
Sie kann nach Artikel 74 Absatz 2 der Grundordnung
weitere Ausschüsse bilden. Für die Ausschüsse gelten
die Regelungen der §§ 13, 14, 15, 16 der Geschäfts-
ordnung für die Kreissynode.

§ 6
Die Geschäftsführung einzelner Einrichtungen im
Kirchenkreis kann der Kirchenkreisvorstand außer
einzelnen sachkundigen Personen gemäß Art. 28a
Abs. 3 der Grundordnung Geschäftsführungsaus-
schüssen übertragen, die aus Mitgliedern des Kirchen-
kreisvorstandes und anderen Gemeindegliedern gebil-
det werden können. Der Kirchenkreisvorstand erlässt
für die Geschäftsführungsausschüsse eine Geschäfts-
ordnung, in der die Arbeitsweise, die Zusammenset-
zung und die Aufgaben beschrieben sind.

§ 7
Übergangsregelungen

(1)  Bei der Wahl der Mitglieder des Kirchenkreisvor-
standes soll für die Gesamtheit des Gremiums eine
ausgewogene Besetzung aus den bisherigen Kirchen-
kreisen Hersfeld und Rotenburg erreicht werden.
(2)  Für die erste Kreissynode nach Inkrafttreten dieser
Satzung werden die Mitglieder nach § 3 Absatz 1 Zif-
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fer 6 von den Kirchenkreisvorständen der Kirchen-
kreise Hersfeld und Rotenburg gemeinsam bestimmt.
(3)  Solange das Dekanat aus zwei Dekaninnen oder
Dekanen besteht, gehören sie abweichend von § 3 und
§ 4 beide der Kreissynode an; in diesem Fall ist die
stellvertretende Dekanin oder der stellvertretende De-
kan das weitere geistliche Mitglied im Sinne von § 4
Absatz 1 Ziffer 5 Halbsatz 1. Die Dekaninnen oder
Dekane sind für die kirchliche Ordnung im Kirchen-
kreis verantwortlich und nehmen diese Aufgaben nach
Maßgabe dieser Satzung in kollegialer Weise wahr.
Einer Dekanin oder einem Dekan werden der Vorsitz
und die Geschäftsführung im Kirchenkreisvorstand
übertragen; sie oder er wird von der anderen Dekanin
oder dem anderen Dekan im Vorsitz und in der Ge-
schäftsführung vertreten. Die Wahrnehmung von Auf-
gaben durch die stellvertretende Dekanin oder den
stellvertretenden Dekan wird durch deren oder dessen
Dienstanweisung geregelt.
(4)  Die Kreissynode wird zum Ende der Legislatur-
periode 2025 die Satzung überprüfen und ggf. anpas-
sen. Der Kirchenkreisvorstand hat dies entsprechend
vorzubereiten.

§ 8
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Sie be-
darf der Genehmigung des Rates der Landeskirche.

* * *

Satzung
des Kirchenkreises Schwalm-Eder

Die Kreissynode des Kirchenkreises Schwalm-Eder
hat in ihrer Sitzung am 8. Februar 2020 die nachfol-
gende Satzung gemäß Artikel 64 Absatz 5 der Grund-
ordnung beschlossen.
Die Satzung ist vom Rat der Landeskirche genehmigt
worden und wird hiermit veröffentlicht.

Kassel, den 10. März 2020
Dr. H o f m a n n

Bischöfin

Satzung
des Kirchenkreises Schwalm-Eder

§ 1
Allgemeines

Für die Erfüllung der im Kirchenkreis Schwalm-Eder
wahrzunehmenden Aufgaben sind die in der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck geltenden
Rechtsvorschriften, insbesondere die Bestimmungen
der Grundordnung, anzuwenden, soweit nicht diese
Satzung abweichende Regelungen enthält.

§ 2
Organe

Organe des Kirchenkreises Schwalm-Eder sind die
Kreissynode, der Kirchenkreisvorstand und das Ge-
samtdekanat.

§ 3
Dekanate

Der Kirchenkreis Schwalm-Eder besteht aus den De-
kanaten Fritzlar-Homberg, Melsungen und Ziegen-
hain. Die Dekanate entsprechen den Gebieten der bis-
herigen Kirchenkreise Fritzlar-Homberg, Melsungen
und Ziegenhain; sie können durch Beschluss der
Kreissynode verändert werden. Für jedes dieser De-
kanate werden ein Dekanatsausschuss und eine Deka-
natspfarrkonferenz gebildet.

§ 4
Kreissynode

(1)  Die Kreissynode nimmt ihre Aufgaben gemäß den
Bestimmungen der Grundordnung wahr, soweit diese
Satzung keine abweichende Regelung trifft.
(2)  Die Kreissynode setzt sich zusammen aus:
1. den Dekaninnen und Dekanen,
2. Laienmitgliedern und geistlichen Mitgliedern, die

nach Maßgabe von Absätzen 3 und 4 gewählt wer-
den,

3. den gewählten und berufenen Mitgliedern der Lan-
dessynode, die im Kirchenkreis ihren Wohnsitz
haben, und

4. mindestens sechs und höchstens 15 Mitgliedern,
die der Kirchenkreisvorstand aus dem Kirchen-
kreis beruft.

(3)  Die Kirchenvorstände – bei Kirchspielen die ver-
einigten Kirchenvorstände – wählen in die Kreissyn-
ode je angefangene 2000 Gemeindeglieder ihrer Kir-
chengemeinde oder ihres Kirchspiels ein Laienmit-
glied.
(4)  Die Pfarrerinnen und Pfarrer wählen aus ihrer
Mitte auf den Dekanatspfarrkonferenzen die geistli-
chen Mitglieder. Die Zahl der in den einzelnen Deka-
natspfarrkonferenzen zu wählenden geistlichen Mit-
glieder wird ermittelt, in dem jeweils die Gemeinde-
gliederzahl des Dekanats durch die Gemeindeglieder-
zahl des gesamten Kirchenkreis geteilt wird und der
Wert dieses Quotienten mit der Hälfte der Gesamtzahl
der im Kirchenkreis nach Absatz 3 zu wählenden Lai-
enmitglieder multipliziert wird; ergibt sich beim Wert
des Produktes eine Dezimalzahl, so wird diese auf die
nächste ganze Zahl aufgerundet.
(5)  Für jedes Mitglied nach Absatz 2 Ziffer 2 ist eine
Stellvertretung zu wählen, für jedes Mitglied nach Ab-
satz 2 Ziffer 4 zu berufen.
(6)  Stichtag für die bei den Berechnungen zugrunde
zu legenden Gemeindegliederzahlen ist der 31. De-
zember des Jahres, das der letzten vorhergehenden
Kirchenvorstandswahl vorausgeht.

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 3/2020   65



§ 5
Kirchenkreisvorstand

(1)  Dem Kirchenkreisvorstand gehören insgesamt 18
Mitglieder an:
1. die Dekaninnen und Dekane des Kirchenkreises,
2. die oder der Vorsitzende der Kreissynode,
3. drei weitere von der Kreissynode aus ihrer Mitte

zu wählende geistliche Mitglieder, die als persön-
liche Stellvertretung jeweils einer Dekanin oder
einem Dekan zuzuordnen und in dieser Funktion
von der Bischöfin oder dem Bischof zu bestätigen
sind,

4. ein von der Kreissynode aus ihrer Mitte zu wähl-
endes geistliches Mitglied; ein weiteres geistliches
Mitglied ist zu wählen, falls die oder der Vorsit-
zende der Kreissynode ein Laie oder ein Mitglied
nach Ziffer 1 oder 3 ist, und

5. neun von der Kreissynode aus ihrer Mitte zu wähl-
ende Laienmitglieder; ein weiteres Laienmitglied
ist zu wählen, falls die oder der Vorsitzende der
Kreissynode ein geistliches Mitglied ist.

Im Kirchenkreisvorstand müssen das Dekanat Fritz-
lar-Homberg mit sieben Personen, das Dekanat Mel-
sungen mit drei Personen und das Dekanat Ziegenhain
mit fünf Personen vertreten sein; die Dekaninnen und
Dekane bleiben hierbei unberücksichtigt.
(2)  Für jedes gewählte Mitglied wird eine Stellvertre-
tung aus dem jeweiligen Dekanat gewählt.
(3)  Die Leiterin oder der Leiter des Kirchenkreisamtes
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des
Kirchenkreisvorstandes teil.
(4)  Die Amtszeit des Kirchenkreisvorstandes endet
mit der Konstituierung der neuen Kreissynode.
(5)  Der Kirchenkreisvorstand ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darun-
ter die oder der Vorsitzende oder ihre oder seine Stell-
vertretung anwesend sind.

§ 6
Aufgaben des Kirchenkreisvorstand

(1)  Der Kirchenkreisvorstand führt die Geschäfte des
Kirchenkreises und ist für alle Angelegenheiten zu-
ständig, die nicht der Kreissynode vorbehalten sind.
(2)  Der Kirchenkreisvorstand ist im Einzelnen insbe-
sondere für folgende Aufgaben zuständig:
1. Vorbereitung der Sitzungen der Kreissynode,
2. Ausführung der Beschlüsse der Kreissynode,
3. Einstellung und Entlassung des Personals im Rah-

men der im Stellenplan bewilligten Stellen,
4. Dienst- und Fachaufsicht über die Beschäftigten

des Kirchenkreises, soweit nichts anderes geregelt
ist,

5. Vorbereitung und Ausführung des Haushaltspla-
nes,

6. laufende Verwaltung des Kirchenkreises, sofern
diese Aufgaben nicht dem Kirchenkreisamt über-
tragen werden,

7. Vorbereitung des Pfarrstellenplans.
(3)  Der Kirchenkreisvorstand kann Entscheidungen
in einzelnen Angelegenheiten den Dekanatsausschüs-
sen übertragen.
(4)  Die Geschäftsführung einzelner Einrichtungen im
Kirchenkreis kann der Kirchenkreisvorstand außer
einzelnen sachkündigen Personen gemäß Artikel 28a
Absatz 3 der Grundordnung Geschäftsführungsaus-
schüssen übertragen, die aus Mitgliedern des Kirchen-
kreisvorstandes und anderen Gemeindemitgliedern
gebildet werden können. Der Kirchenkreisvorstand
erlässt für die Geschäftsführungsausschüsse eine Ge-
schäftsordnung, in der die Arbeitsweise, die Zusam-
mensetzung und die Aufgaben beschrieben sind.

§ 7
Gesamtdekanat

(1)  Das Gesamtdekanat besteht aus drei Dekaninnen
oder Dekanen. Diese sind für die kirchliche Ordnung
im Kirchenkreis und in den Dekanaten verantwortlich
und nehmen diese Verantwortung in kollegialer Weise
nach Maßgabe dieser Satzung sowie einer von der
Kreissynode zu beschließenden Geschäftsordnung
wahr, soweit nicht Regelungen über die Aufteilung der
Dienste der Dekaninnen und Dekane durch Dienstan-
weisungen der Bischöfin oder des Bischofs getroffen
werden.
(2)  Die Dekanin oder der Dekan, für die oder den im
Dekanat ihre oder seine Dekanstelle festgelegt ist,
nimmt in diesem Dekanat die Aufgaben nach Artikel
84 der Grundordnung wahr.
(3)  Der Vorsitz und die Geschäftsführung im Kir-
chenkreisvorstand obliegen einer Dekanin oder einem
Dekan. Der Vorsitz wechselt alle zwei Jahre unter den
Dekaninnen und Dekanen in der Reihenfolge des län-
geren Zeitraums der Ausübung des Dekansamtes im
Kirchenkreis Schwalm-Eder oder in einem der drei
Dekanate. Der stellvertretende Vorsitz obliegt der De-
kanin oder dem Dekan, die oder der beim nächsten
turnusmäßigen Wechsel den Vorsitz zu übernehmen
hat.
(4)  Zu den Aufgaben der Dekanin oder des Dekans,
der oder dem der Vorsitz und die Geschäftsführung im
Kirchenkreisvorstand obliegen, gehören insbesondere
die Vertretung des Kirchenkreises in der Öffentlich-
keit, die Vorbereitung und Durchführung der Sitzun-
gen des Kirchenkreisvorstandes sowie die Ausführung
der Beschlüsse des Kirchenkreisvorstandes.

§ 8
Kirchenkreisamt

(1)  Der Kirchenkreis bedient sich zur Erledigung der
laufenden Verwaltung der Dienste des Kirchenkreis-
amtes, das nach den Weisungen des Kirchenkreisvor-
standes tätig wird.
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(2)  Der mit der Leitung des Kirchenkreisamtes be-
auftragten Person werden folgende Aufgaben übertra-
gen:
1. die Führung der Geschäfte des Kirchenkreisamtes

im Rahmen des beschlossenen Haushaltsplanes,
2. die Wahrnehmung der Tätigkeit als Vorgesetzte

oder Vorgesetzter für die im Kirchenkreisamt be-
schäftigten Mitarbeitenden und Auszubildenden
und

3. die Anordnungsberechtigung für den Haushaltsab-
schnitt des Kirchenkreisamtes.

(3)  Der Kirchenkreisvorstand kann auf die Leitung
des Kirchenkreisamtes weitere Aufgaben übertragen.

§ 9
Haushalt und Personal des Kirchenkreises

(1)  Im Haushalt des Kirchenkreises wird für jedes
Dekanat ein eigener selbstabschließender Sachbuch-
teil eingerichtet. Die Kreissynode legt den Umfang
dieser regionalen Sachbuchteile fest.
(2)  Das Personal des Kirchenkreises wird vom Kir-
chenkreis angestellt und im Stellenplan des Kirchen-
kreises geführt. Die Personalkosten können im Sach-
buchteil eines Dekanats veranschlagt werden, soweit
das Personal ausschließlich für Aufgaben in diesem
Dekanat angestellt ist.
(3)  Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal
des Kirchenkreises wird in den Fällen der regionalen
Zuordnung einer Personalstelle nach Absatz 2 Satz 2
von der oder dem Vorsitzenden des Dekanatsaus-
schusses wahrgenommen, sofern der Kirchenkreis-
vorstand keine abweichende Regelung trifft.

§ 10
Dekanatsausschüsse

(1)  Dem Dekanatsausschuss gehören jeweils die Mit-
glieder und stellvertretenden Mitglieder des Kirchen-
kreisvorstandes aus seinem Dekanat an. Die Mitglie-
der des Ausschusses können weitere Gemeindeglieder
aus dem Dekanat in den Ausschuss berufen; die Zahl
dieser berufenen Mitglieder darf die Hälfte der Ge-
samtzahl der Ausschussmitglieder nicht übersteigen.
Vorsitzende oder Vorsitzender ist die Dekanin oder
der Dekan, für die oder den in dem Dekanat ihre oder
seine Dekanstelle festgelegt ist, im Verhinderungsfall
ihre oder seine Stellvertretung nach § 5 Absatz 1 Zif-
fer 3.
(2)  Der Dekanatsausschuss hat in seinem Dekanat die
Kreissynode bei der Wahrnehmung von deren Aufga-
ben zu unterstützen. Insbesondere hat er die Verbun-
denheit des Dekanats, der Kirchengemeinden und
kirchlichen Werke mit dem Kirchenkreis sowie deren
Zusammenarbeit und die Einheit des Kirchenkreises
zu fördern. Er kann Anregungen und Anträge an die
Kreissynode richten.
(3)  Der Dekanatsausschuss beschließt über die Ver-
wendung der Mittel in den regionalen Sachbuchteilen
des Kirchenkreises, insbesondere von Spenden und
Rücklagen. Er entscheidet in einzelnen Angelegen-

heiten, die ihm vom Kirchenkreisvorstand übertragen
werden. Vor dem Beschluss des Haushalts des Kir-
chenkreises, vor dem Beschluss des Pfarrstellenplans
des Kirchenkreises und vor Änderungen dieser Sat-
zung sind die Dekanatsausschüsse anzuhören.

§ 11
Dekanatspfarrkonferenzen

Die Pfarrerschaft des Kirchenkreises bildet den Kon-
vent. Sie kann als Pfarrkonferenz in den einzelnen De-
kanaten einberufen werden. Der Pfarrkonferenz eines
Dekanats gehören die Pfarrerinnen und Pfarrer an, die
innerhalb dieses Dekanats ein Pfarramt verwalten. Der
Kirchenkreisvorstand entscheidet darüber, welcher
Dekanatspfarrkonferenz Kirchenkreispfarrerinnen
und -pfarrer sowie landeskirchliche Pfarrerinnen und
Pfarrer angehören.

§ 12
Wahl der Landessynodalen des Kirchenkreises

Die Kreissynode wählt die Landesynodalen des Kir-
chenkreises gemäß Artikel 91 Absatz 1 der Grundord-
nung. Bei der Wahl sollen die Dekanate des Kirchen-
kreises im Verhältnis ihrer Gemeindegliederzahlen
berücksichtigt werden.

§ 13
Findungsausschuss des Kirchenkreises

Abweichend von Artikel 81 Absatz 3 Satz 1 der
Grundordnung wählen die Kirchenvorstände der Kir-
chengemeinden Fritzlar, Melsungen und Ziegenhain
jeweils ein Mitglied als kirchengemeindliche Mitglie-
der in den Findungsausschuss zur Berufung einer De-
kanin oder eines Dekans des Kirchenkreises
Schwalm-Eder.

§ 14
Satzungsänderungen

Beschlüsse über die Änderung dieser Satzung bedür-
fen der Zweidrittelmehrheit der satzungsgemäßen
Mitgliederzahl der Kreissynode.

§ 15
Besondere Bestimmungen für

die Jahre 2020 bis 2025
(1)  Der Kirchenkreisvorstand hat die Erfahrungen mit
dieser Satzung rechtzeitig vor dem Ende der ersten
Amtszeit der Kreissynode auszuwerten und der Kreis-
synode darüber zu berichten.
(2)  Abweichend von § 14 bedürfen Änderungen der
Satzung mit Wirkung für die erste Amtszeit der Kreis-
synode einer Mehrheit von vier Fünfteln der gesetzli-
chen Mitgliederzahl der Kreissynode.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.Januar 2020 in Kraft. Sie be-
darf der Genehmigung durch den Rat der Landeskir-
che.

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 3/2020   67



* * *

Neufassung der Satzung
des Kirchenbezirkes

Wilhelmsthal-Liebenau
(Zweckverband Evangelischer

Kirchengemeinden)
Die Verbandsvertretung des Kirchenbezirkes Wil-
helmsthal-Liebenau (Zweckverband Evangelischer
Kirchengemeinden) hat in ihrer Sitzung am 7. No-
vember 2018 eine Neufassung der Satzung beschlos-
sen.
Die Neufassung der Zweckverbandssatzung ist gemäß
§ 16 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die Gesamt-
und Zweckverbände in der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom Landeskirchenamt geneh-
migt worden und wird nachstehend bekannt gemacht.

Kassel, den 12. März 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Satzung
des Kirchenbezirkes Wilhelmsthal-Liebenau

Abschnitt I:
Grundsätze

§ 1
Rechtsstatus / Organe

(1)  Der Kirchenbezirk Wilhelmsthal-Liebenau
(Zweckverband Evangelischer Kirchengemeinden) ist
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den
Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Gesamt-
und Zweckverbände in der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969 (KABl. S.
25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
24. April 2015 (KABl. S. 98 (113)).
(2)  Organe des Zweckverbandes sind die Verbands-
vertretung und der Verbandsvorstand.

§ 2
Verbandszweck

(1)  Aufgabe des Kirchenbezirkes ist es, für die ange-
schlossenen Kirchengemeinden:
1. die evangelische Jugendarbeit in den Verbandsge-

meinden zu fördern und zu intensivieren;
2. das kirchliche Leben in den Verbandsgemeinden

zu fördern und zu intensivieren;
3. die Fortbildung und Zurüstung der haupt-, neben-

und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kirchenbe-
zirks zu fördern;

4. die erforderlichen Mittel und Einrichtungen zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben bereitzustellen und

5. das erforderliche haupt- und nebenberufliche Per-
sonal vorzuhalten und ggf. anzustellen.

(2)  Die Mitglieder des Kirchenbezirks können ihm im
Rahmen dieser Satzung weitere Aufgaben übertragen.

§ 3
Mitgliedschaft

(1)  Dem Kirchenbezirk gehören an:
1. Ev. Kirchengemeinde Calden
2. Ev. Kirchengemeinde Ehrsten
3. Ev. Kirchengemeinde Ersen
4. Ev. Kirchengemeinde Fürstenwald
5. Ev. Kirchengemeinde Haueda
6. Ev. Kirchengemeinde Lamerden
7. Ev. Kirchengemeinde Liebenau
8. Ev. Kirchengemeinde Meimbressen
9. Ev. Kirchengemeinde Niedermeiser
10. Ev. Kirchengemeinde Obermeiser-Westuffeln
11. Ev. Kirchengemeinde Ostheim
12. Ev. Kirchengemeinde Zwergen
(2)  Dem Kirchenbezirk können weitere Kirchenge-
meinden beitreten.
(3)  Beantragt eine weitere Kirchengemeinde ihre Auf-
nahme, so ist den Kirchenvorständen der Mitglieds-
gemeinden des Zweckverbandes Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb von zwei Monaten nach Über-
mittlung des Beitrittsantrages zu geben. Nach Ablauf
dieser Frist entscheidet die Verbandsvertretung unter
Berücksichtigung der Stellungnahmen der Mitglieds-
gemeinden über den Antrag.
(4)  Der Austritt einer Mitgliedsgemeinde ist nur zum
Ende eines Haushaltszeitraums möglich und spätes-
tens drei Monate vorher schriftlich zu erklären. Über
den Austritt ist eine kirchenrechtliche Vereinbarung
zwischen der austretenden Kirchengemeinde und dem
Zweckverband zu schließen. In dieser Vereinbarung
soll insbesondere geregelt werden:
1. Zeitpunkt des Austritts,
2. Auswirkungen auf bestehende Arbeitsverhältnis-

se,
3. die Fortführung sonstiger Verträge und
4. die Vermögensauseinandersetzung.
(5)  Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 4 in an-
gemessener Zeit nicht zustande, entscheidet auf An-
trag das Landeskirchenamt.

Abschnitt II:
Aufgaben

§ 4
Allgemeines

(1)  Der Kirchenbezirk fördert die Zusammenarbeit
der Mitgliedsgemeinden und entwickelt gemeinsame
Konzepte für die verschiedenen Handlungsbereiche
kirchlicher Arbeit.
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Darüber hinaus können weitere Regelungen über eine
Zusammenarbeit einschließlich deren Finanzierung
getroffen werden, insbesondere zu gemeinsamen Ver-
anstaltungen und Projekten, Gottesdienst- und Ge-
meindekonzepten, Konfirmandenarbeit, Schulunter-
richt, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Senioren-
arbeit, Kirchenmusik, Diakonie, Erwachsenenbil-
dung, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsaufga-
ben.
(2)  Von der Verbandsvertretung beschlossene Kon-
zepte und Pläne sind für die Mitgliedsgemeinden bin-
dend.

§ 5
Finanzen / Haushaltsplan

(1)  Die für die Aufgaben des Kirchenbezirks notwen-
digen Mittel werden von den Verbandsgemeinden
nach einem Umlageverfahren unter Berücksichtigung
der Messzahlen für den Anteil an der Landeskirchen-
steuer aufgebracht.
(2)  Die Gewährung von Zuschüssen von Seiten Drit-
ter bleibt unberührt.
(3)  Für den Kirchenbezirk wird ein Haushaltsplan er-
stellt.

§ 6
Inventar

Die Anschaffung und Verwaltung des Inventars ob-
liegt dem Kirchenbezirk.

§ 7
Personal

(1)  Das erforderliche haupt- und nebenberufliche Per-
sonal wird von dem Kirchenbezirk vorgehalten und
ggf. angestellt und vergütet (§ 2 Absatz 1 Nummer 5).
Die Personalstellen werden unabhängig vom Einsatz-
ort im Stellenplan des Kirchenbezirks geführt.
(2)  Die Pfarrerinnen und Pfarrer und die hauptamtlich
im Kirchenbezirk tätigen Mitarbeiter treffen sich min-
destens einmal im Vierteljahr zu Dienstbesprechun-
gen.
Die Teilnehmenden wählen aus ihrer Mitte eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden.

Abschnitt III:
Verbandsvertretung

§ 8
Zusammensetzung / Amtszeit

(1)  Der Verbandsvertretung gehören an:
a) aus den Kirchenvorständen der Kirchengemein-

de Calden und Obermeiser-Westuffeln drei Mit-
glieder,

b) aus dem Kirchenvorstand jeder weiteren Kir-
chengemeinde ein Mitglied,

- sowie die geschäftsführenden Personen nach Arti-
kel 28a der Grundordnung der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck.

Für jedes Mitglied der Buchstaben a) und b) ist eine
Stellvertretung zu wählen.
Die hauptamtlich im Kirchenbezirk Tätigen sind be-
ratende Mitglieder.
(2)  Die Amtszeit der Verbandsvertretung entspricht
der Amtszeit der Kirchenvorstände.
Die Mitglieder bleiben bis zur konstituierenden Sit-
zung der neuen Verbandsvertretung im Amt.
(3)  Scheidet ein Mitglied oder eine Stellvertretung
vorzeitig aus, hat der jeweilige Kirchenvorstand un-
verzüglich ein neues Mitglied oder eine Stellvertre-
tung für die Dauer der verbleibenden Amtszeit nach-
zuwählen.
(4)  Die Verbandsvertretung kann zu ihren Sitzungen
sachkundige Personen beratend heranziehen.

§ 9
Sitzungsordnung

(1)  Die Verbandsvertretung soll in der Regel mindes-
tens zweimal im Jahr zusammentreten. Die Einberu-
fung erfolgt durch das vorsitzende Mitglied unter An-
gabe der Tagesordnung schriftlich und in der Regel
unter Einhaltung einer Frist von mindestens sieben
Tagen. Sie ist ferner einzuberufen, wenn der Ver-
bandsvorstand, eine Mitgliedsgemeinde oder drei Mit-
glieder der Verbandsvertretung dies unter Angabe des
Grundes beantragen.
(2)  Die Verbandsvertretung ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder, darunter das vor-
sitzende Mitglied oder dessen Stellvertretung anwe-
send sind. Die einmal festgestellte Beschlussfähigkeit
gilt als fortbestehend, solange keine neue Feststellung
beantragt wird.
(3)  Die konstituierende Sitzung wird von dem amtie-
renden vorsitzenden Mitglied nach Eingang der Wah-
lergebnisse nach § 8 Absatz 1 einberufen und bis zur
Wahl des neuen vorsitzenden Mitglieds geleitet.
(4)  Soweit diese Satzung keine abweichenden Rege-
lungen enthält, gelten die für die Geschäftsführung in
den Kirchengemeinden maßgeblichen Vorschriften
der Geschäftsordnung für die Kirchenvorstände ent-
sprechend.

§ 10
Aufgaben

(1)  Die Verbandsvertretung ist zuständig für:
1. die Wahl des vorsitzenden und des stellvertreten-

den vorsitzenden Mitglieds der Verbandsvertre-
tung aus ihrer Mitte. Sie sollen nicht derselben
Mitgliedsgemeinde angehören. Eines der beiden
vorsitzenden Mitglieder muss ein Laie sein,

2. die Wahl des vorsitzenden und des stellvertreten-
den vorsitzenden Mitglieds sowie der weiteren
Mitglieder des Verbandsvorstandes aus ihrer Mit-
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te. Nummer 1, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
Die Wahrnehmung mit Ämtern nach Nummer 1
in Personalunion ist zulässig,

3. Erlass und Änderung der Geschäftsordnung der
Verbandsvertretung und des Verbandsvorstan-
des, letztere auf dessen Vorschlag,

4. die Beschlussfassung über den Haushaltsplan,
5. Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des

Verbandsvorstandes,
6. die Genehmigung über- und außerplanmäßiger

Ausgaben, wenn sie 2 % des Haushaltsvolumens
überschreiten,

7. Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürg-
schaften und Gewährung von Sicherheiten,

8. Erlass, Änderung und Aufhebung von Gebühren-
ordnungen,

9. Entscheidung in den in den §§ 4 bis 7 genannten
Angelegenheiten,

10. die Vergabe von Reparaturarbeiten, deren Kosten
voraussichtlich höher liegen als fünf vom Hun-
dert des letztjährigen Haushaltsvolumens.

(2)  Die Verbandsvertretung entscheidet über Einsprü-
che der Mitgliedsgemeinden gegen Entscheidungen
des Verbandsvorstandes (§ 17).
(3)  Die Verbandsvertretung kann alle Angelegenhei-
ten des Kirchenbezirks zur Entscheidung an sich zie-
hen.

§ 11
Ausschüsse

Die Verbandsvertretung kann zur Vorbereitung von
Entscheidungen oder zur dauernden Beratung und Un-
terstützung Ausschüsse bilden. Die Ausschüsse sollen
mindestens drei Mitglieder haben, darunter sollte ein
Drittel der Verbandsvertretung angehören.

Abschnitt IV
Verbandsvorstand

§ 12
Zusammensetzung

(1)  Der Verbandsvorstand besteht aus zehn stimmbe-
rechtigten Mitgliedern der Verbandsvertretung. Ihm
gehören an:
1. das vorsitzende Mitglied,
2. das stellvertretende vorsitzende Mitglied,
3. vier weitere Laien-Mitglieder,
4. die weiteren geschäftsführenden Personen nach

Art. 28a der Grundordnung.
Für die Mitglieder nach Ziffer 3 und das vorsitzende
Mitglied bzw. stellvertretende Mitglied, das ein Laie
ist, ist eine Stellvertretung zu wählen. Bei diesen Mit-
gliedern müssen alle Kirchspiele vertreten sein.
(2)  Scheidet ein Mitglied oder eine Stellvertretung
vorzeitig aus, hat die Verbandsvertretung in der nächs-
ten Sitzung ein neues Mitglied oder eine Stellvertre-

tung für die Dauer der verbleibenden Amtszeit nach-
zuwählen.
(3)  Der Verbandsvorstand kann in einzelnen Angele-
genheiten sachkundige Personen beratend hinzuzie-
hen.

§ 13
Sitzungsordnung

(1)  Der Verbandsvorstand soll mindestens fünfmal im
Jahr zusammenkommen. Die Einberufung erfolgt
durch das vorsitzende Mitglied unter Angabe der Ta-
gesordnung in der Regel schriftlich und unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens vier Tagen. Er ist fer-
ner einzuberufen, wenn eine Mitgliedsgemeinde oder
zwei stimmberechtigte Mitglieder des Verbandsvor-
standes dies unter Angabe des Grundes beantragen.
(2)  Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte der Mitglieder, darunter das vor-
sitzende Mitglied oder dessen Stellvertretung anwe-
send sind.
(3)  Die konstituierende Sitzung des Verbandsvorstan-
des wird unverzüglich nach der Wahl durch die Ver-
bandsvertretung einberufen.
(4)  Die Amtszeit des Verbandsvorstandes entspricht
der Amtszeit der Verbandsvertretung.
Die Mitglieder bleiben bis zur konstituierenden Sit-
zung des neuen Verbandsvorstandes im Amt.
(5)  § 9 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 14
Aufgaben

Der Verbandsvorstand ist für alle Angelegenheiten
des Zweckverbandes zuständig, für die nicht die Zu-
ständigkeit der Verbandsvertretung nach dieser Sat-
zung begründet ist. Ihm obliegt insbesondere:
1. die Vorbereitung der Sitzungen der Verbandsver-

tretung,
2. die Ausführung der Beschlüsse der Verbandsver-

tretung,
3. die Einstellung und Entlassung des Personals im

Rahmen der im Stellenplan bewilligten Stellen,
4. die Vorbereitung und Ausführung des Haushalts-

plans,
5. die Rechnungslegung und
6. die laufende Verwaltung des Zweckverbandes, so-

fern diese Aufgaben nicht dem Kirchenkreisamt
übertragen werden.

§ 15
Ausschüsse

Der Verbandsvorstand kann im Rahmen der Bestim-
mungen der Geschäftsordnung zur Vorbereitung von
Entscheidungen oder zur Unterstützung bei der Wahr-
nehmung von Verwaltungsaufgaben Ausschüsse bil-
den.
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§ 16
Vertretung des Zweckverbandes

(1)  Der Verbandsvorstand vertritt den Zweckverband
gerichtlich und außergerichtlich.
(2)  Erklärungen, durch die für den Zweckverband
Verbindlichkeiten begründet oder Rechte erworben
oder aufgegeben werden, haben schriftlich zu erfol-
gen. Sie sind von dem vorsitzenden Mitglied oder der
Stellvertretung jeweils gemeinsam mit einem weiteren
Mitglied des Verbandsvorstandes abzugeben. Den
Unterschriften ist das Siegel des Zweckverbandes bei-
zudrücken.
(3)  Der Verbandsvorstand kann im Rahmen einer Ge-
schäftsordnung die Vertretung in einzelnen Angele-
genheiten einem Mitglied des Verbandsvorstandes al-
lein übertragen. Hierfür bedarf es der Ausstellung ei-
ner Vollmachtsurkunde, in der die bevollmächtigte
Person zu benennen und der Umfang der Vollmacht
festgelegt ist. Für die Ausstellung der Urkunde gilt
Absatz 2 entsprechend. Die Möglichkeit der Berufung
eines Geschäftsführers nach Artikel 28a Satz 3 Grund-
ordnung bleibt unberührt.

§ 17
Vorverfahren bei Beschwerden

Gegen Entscheidungen des Verbandsvorstandes kön-
nen die Mitglieder nur Beschwerde beim Landeskir-
chenamt einlegen, wenn sie zuvor innerhalb eines Mo-
nats nach deren Bekanntgabe Einspruch bei der Ver-
bandsvertretung eingelegt haben und diese in ange-
messener Frist dem Einspruch nicht oder nur teilweise
abgeholfen hat.

Abschnitt V
Satzungsänderung / Auflösung

§ 18
Beschlüsse

(1)  Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen
oder die Auflösung des Zweckverbandes erfordert
übereinstimmende Beschlüsse der Kirchenvorstände
der Mitgliedsgemeinden.
(2)  Gehören dem Zweckverband nicht mehr als zwei
Mitgliedsgemeinden an, ist das Kündigungsverlangen
eines Mitgliedes als Antrag auf Auflösung zu behan-
deln.
(3)  Im Falle der Auflösung haben die Mitgliedsge-
meinden die Vermögensauseinandersetzung einver-
nehmlich zu regeln.

Abschnitt VI
Verwaltung

§ 19
Kirchenkreisamt

(1)  Der Zweckverband bedient sich zur Erledigung
der laufenden Verwaltung, insbesondere des Kassen-
und Rechnungswesens der Dienste des Kirchenkreis-
amtes.

(2)  Der Verbandsvorstand kann im Rahmen der von
der Verbandsvertretung beschlossenen Geschäftsord-
nung die Geschäftsführung einzelner Einrichtungen
ganz oder teilweise, auf Dauer oder befristet dem Kir-
chenkreisamt zur Wahrnehmung übertragen. Inhalt,
Umfang und Kosten der Übertragung sind in einer kir-
chenrechtlichen Vereinbarung mit dem Träger des
Kirchenkreisamtes zu regeln.

Abschnitt VII
Schlussbestimmungen

§ 20
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck am 01. Januar 2019 in Kraft.

* * *

Änderung der Satzung des
Zweckverbandes Evangelische

Tageseinrichtungen für Kinder im
Kirchenkreis Werra-Meißner

Die Kirchenvorstände der Evangelischen Kirchenge-
meinden Datterode, Grandenborn, Netra, Herleshau-
sen, Lüderbach, Rittmannshausen, Renda, Röhrda,
Sontra, der Gesamtverbandsvorstand des Gesamtver-
bandes Wanfried und der Zweckverbandsvorstand ha-
ben durch übereinstimmende Beschlüsse gemäß § 2
Absatz 1 des Kirchengesetzes über die Gesamt- und
Zweckverbände in der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck vom 18. März 1969 (KABl. S. 25),
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 24. April
2015 (KABl. S. 98 (113)), die Änderung der Satzung
des Zweckverbandes Evangelische Tageseinrichtun-
gen für Kinder im Kirchenkreis Werra-Meißner be-
schlossen.
Gemäß § 16 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die
Gesamt- und Zweckverbände in der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck hat das Landeskir-
chenamt die Satzungsänderung genehmigt.
Die genehmigte Satzungsänderung wird nachstehend
bekannt gemacht.

Kassel, den 27. Februar 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

§ 1 Absatz 2 Satz 1 der Satzung erhält folgende Fas-
sung:
„Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband
Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder im Kir-
chenkreis Werra-Meißner“, im Folgenden Zweckver-
band genannt.“
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* * *

Bekanntmachungen

Tagungstermine der 13. Landessynode
2021 und der 14. Landessynode 2022

2021
Frühjahr: Sonntag, 25. bis Dienstag, 27. April 2021
Herbst: Montag, 22. bis Donnerstag, 25. Novem-

ber 2021

2022
Frühjahr: Donnerstag, 5. bis Samstag, 7. Mai 2022

(Konstituierende Sitzung der 14. Landes-
synode)

Herbst: Montag, 21. bis Donnerstag, 24. Novem-
ber 2022

Kassel, den 3. März 2020
Präses der Landessynode

Kirchenrat D r .  D i t t m a n n

* * *

Vorstand der Stiftung
„Kirchenerhaltungsfonds der

Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck“

Nachstehend werden die Mitglieder des neu konstitu-
ierten Vorstandes der Stiftung Kirchenerhaltungs-
fonds der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck (KABl. 2001 S. 50) bekannt gegeben, dessen
Amtszeit mit Wirkung vom 1. Januar 2020 sechs Jahre
beträgt:

Stimmberechtigte Mitglieder:
Dr. Andreas F e h r, Lohfelden (Vorsitzender)
Ulrich M ü l l e r , Hanau (Stellv. Vorsitzender)
Pfarrer Thomas F u n k, Haunetal
Dr. Volker K n ö p p e l , Kassel
Timo K o c h, Kassel
Herbert K r u g, Baunatal
Annemarie M a u e, Cölbe

Mit beratender Stimme:
Kerstin R e i ß m a n n - P r i e s t e r , Kassel
Mario W a g n e r, Kassel

Geschäftsführerin:
Birgit R ö s s e l , Kassel

Kassel, den 25. Februar 2020 Landeskirchenamt
D r .  K n ö p p e l

Vizepräsident

* * *

Auflösung des Zweckverbandes
Diakonisches Werk

im Schwalm-Eder-Kreis
Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises
Schwalm-Eder hat am 8. Februar 2020 die Auflösung
des Zweckverbandes Diakonisches Werk im
Schwalm-Eder-Kreis beschlossen. Dieser ist mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2019 aufgelöst.
Gemäß § 2 Absatz 7 des Kirchengesetzes über die Ge-
samt- und Zweckverbände in der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969
(KABl. S. 25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 24. April 2015 (KABl. S. 113), wird die vom
Landeskirchenamt genehmigte Auflösung des Zweck-
verbandes bekannt gemacht.

Kassel, den 3. März 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Auflösung des Zweckverbandes
Evangelische Jugendarbeit Vöhl

Der Verbandsvorstand des Zweckverbandes Evange-
lische Jugendarbeit Vöhl und die Kirchenvorstände
der Evangelischen Kirchengemeinden Ederbringhau-
sen, Oberorke, Vöhl und Obernburg-Itter haben durch
übereinstimmende Beschlüsse die Auflösung des
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Zweckverbandes Evangelische Jugendarbeit Vöhl be-
schlossen.
Dieser ist mit Ablauf des 31. Dezember 2019 aufge-
löst.
Gemäß § 2 Absatz 7 des Kirchengesetzes über die Ge-
samt- und Zweckverbände in der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck vom 18. März 1969
(KABl. S. 25), zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 24. April 2015 (KABl. S. 113), wird die vom
Landeskirchenamt genehmigte Auflösung des Zweck-
verbandes bekannt gemacht.

Kassel, den 2. März 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Umbenennung des Zweckverbandes
Evangelische Tageseinrichtungen für

Kinder im Kirchenkreis Eschwege
Der Zweckverband Evangelische Tageseinrichtungen
für Kinder im Kirchenkreis Eschwege ist durch Be-
schluss des Verbandsvorstandes vom 1. Oktober 2019
in
„Zweckverband Evangelische Tageseinrichtungen für

Kinder im Kirchenkreis Werra-Meißner“
umbenannt worden.
Die Umbenennung wird hiermit bekannt gemacht.

Kassel, den 27. Februar 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Umbenennung
des Kirchenbezirkes Wilhelmsthal

(Zweckverband Evangelischer
Kirchengemeinden)

Der Kirchenbezirk Wilhelmsthal (Zweckverband
Evangelischer Kirchengemeinden) ist durch Be-
schluss der Verbandsvertretung vom 7. November
2018 in

Kirchenbezirk Wilhelmsthal-Liebenau
(Zweckverband Evangelischer Kirchengemeinden)

umbenannt worden.
Die Umbenennung wird hiermit bekannt gemacht.

Kassel, den 12. März 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Außergeltungsetzen von Dienstsiegeln

Evangelische Kirchengemeinde
Höringhausen,

Evangelische Kirchengemeinde
Meineringhausen,

Evangelische Kirchengemeinde Strothe
Die Dienstsiegel der Evangelischen Kirchengemein-
den Höringhausen, Meineringhausen und Strothe wer-
den aufgrund des Zusammenschlusses der drei Kir-
chengemeinden zur Evangelischen Kirchengemeinde
Walme-Werbetal außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 26. Februar 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Zweckverband
Evangelische Jugendarbeit Vöhl

Das Dienstsiegel des Zweckverbandes Evangelische
Jugendarbeit Vöhl ist aufgrund der Auflösung des
Zweckverbandes mit Ablauf des 31. Dezember 2019
außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 2. März 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *

Zweckverband Evangelische
Tageseinrichtungen für Kinder im

Kirchenkreis Eschwege
Das Dienstsiegel des Zweckverbandes Evangelische
Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Esch-
wege wird aufgrund der Umbenennung des Zweck-
verbandes außer Geltung gesetzt.

Kassel, den 27. Februar 2020 Landeskirchenamt
D r .  O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

* * *
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Personal- und Stellenangelegenheiten

Personalia
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Die Inhalte des Abschnitts „Personalia“ sind im
Internet nicht einsehbar.



Pfarrstellenausschreibungen
3. Pfarrstelle Hessisch Lichtenau, Kirchenkreis
Werra-Meißner
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss der Bischöfin.

Pfarrstelle Reinhardshagen, Kirchenkreis Hofgeis-
mar-Wolfhagen
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss der Bischöfin.

Kirchenkreispfarrstelle Stadtjugendpfarramt in
Marburg
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Pfarrstelle wird besetzt auf Beschluss der Bischö-
fin für die Dauer von sieben Jahren.

Landeskirchliche Pfarrstelle „Diakoniepfarrer/
Diakoniepfarrerin im Zweckverband Diakoni-
sches Werk Waldeck-Frankenberg“
(erneute Ausschreibung)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss der Bischöfin für
die Dauer von sieben Jahren.
Weitere Auskünfte erteilen die Dezernentin für Dia-
konie und Ökumene, OLKRin Claudia Brinkmann-
Weiß, Telefon: 0561 9378-270, oder der Vorsitzende
des Zweckverbandes „Diakonisches Werk Waldeck-
Frankenberg“, Pfarrer Klaus-Jürgen Fackiner, Tele-
fon: 05621 /5879.

Hinweise zu Bewerbungen:
Die Profile der ausgeschriebenen Pfarrstellen sind
im Landeskirchenamt, Referat „Personalverwaltung
Theologisches Personal“, auf Anfrage erhältlich so-
wie im Internet unter
https://www.ekkw.de/service/pfarrstellen.php
Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwohnun-
gen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen können
beim Landeskirchenamt in Kassel unter Telefon:
0561 9378-353 erfragt werden.
Bewerbungen sind bis zum 30. April 2020 unmit-
telbar an das Landeskirchenamt, Referat „Personal-
verwaltung Theologisches Personal“ zu richten
(Durchschrift oder Information an das für den Be-
werber bzw. Bewerberin zuständige Dekanat). Vor-
rangig bitten wir um Einreichung per E-Mail an
pers.theologen.lka@ekkw.de (das Dekanat bitte in
CC setzen).
Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer Lebens-
lauf und ein Kurzbericht zur bisherigen Tätigkeit und
zu Schwerpunkten der Arbeit und der Fortbildung
sowie Hinweise zur Motivation der Bewerbung bei-
zufügen. Diese Unterlagen sind zur Weitergabe an
die ausgeschriebenen Gemeinden bestimmt. Wir
weisen darauf hin, dass eingereichte Bewerbungs-
unterlagen nicht zurückgeschickt werden können.
Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin ver-
sehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der Unter-
lagen.

* * *

Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen der
Evangelischen Kirche

von Kurhessen-Waldeck

Gymnasiallehrer/innen im Kirchendienst
(m/w/d), Melanchthon-Schule Steinatal

Die Melanchthon-Schule Steinatal, Gymnasium der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, sucht
zum 1. August 2020
Gymnasiallehrer/innen im Kirchendienst (m/w/d).
Eine Besetzung der Stellen im Rahmen eines Teil-
dienstes ist möglich. Bei Vorliegen der beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen ist eine Beschäftigung im Be-
amtenverhältnis (Besoldungsgruppe A 13 BBesG)
vorgesehen. Soweit nicht bereits von Beginn an die
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für eine
Verbeamtung vorliegen, erfolgt die Anstellung zu-
nächst als Tarifbeschäftigte/r nach dem TV-L.

Die Melanchthon-Schule Steinatal ist ein allgemein-
bildendes, evangelisches Gymnasium in der Träger-
schaft der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck. Unsere Schule ist staatlich anerkannt. Wir bieten
durch dreizügige Jahrgänge eine familiäre Lernatmo-
sphäre, in der die Schülerinnen und Schüler individu-
ell gefördert und gefordert werden können.
Wir bieten:
- Vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten (z. B. in ei-

genen Arbeitsgemeinschaften),
- evangelisches Profil mit Andachten, Gottesdiens-

ten, diakonischem Lernen, unterrichtlichen und au-
ßerunterrichtlichen Projekten,

- eine besondere Förderkultur,
- ein aufgeschlossenes, dynamisches und multipro-

fessionelles Team sowie
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- ein attraktives Schulgebäude mit sehr guter Aus-
stattung (z. B. interaktive Whiteboards, Schwimm-
bad, Spieliothek, Bio-Mensa).

Sie bringen mit:
- Ein abgeschlossenes Lehramtsstudium (1. und 2.

Staatsexamen) in den Fächern Informatik, Biolo-
gie, Mathematik, Physik, Chemie, Musik oder
Kunst,

- verständnisvoller und professioneller Umgang mit
Schülern und Eltern,

- Teamfähigkeit, aktives Engagement im Schulent-
wicklungsprozess und

- die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche.
Diese ist Voraussetzung für eine Verbeamtung als
Gymnasiallehrer/in (m/w/d) im Kirchendienst.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin der
Melanchthon-Schule Steinatal, Frau Dr. Holl, unter
06691 80658-0 zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis
zum 24. Mai 2020 an:
Melanchthon-Schule Steinatal
Frau Dr. Holl
Steinatal 1
34628 Willingshausen
oder Anke.Holl@mss.ekkw.de.

* * *
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